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Sachverhalt: 

 

A. Die Staatsanwaltschaft Frauenfeld (nachfolgend «StA Frauenfeld») eröff-

nete gegen A. am 6. Februar 2017 ein Strafverfahren wegen mehreren Ein-

bruchdiebstählen (Verfahrensakten TG, Ordner 1, Lasche A). A. wird unter 

anderem vorgeworfen, zusammen mit B. und allenfalls weiteren Mittätern 

zwischen 30. Januar und 2. Februar 2017 in Z./TG sowie zwischen 4. und 

8. Juni 2017 in Y./ZH mehrere Einbruchdiebstähle begangen zu haben. 

A. wird zudem unter anderem verdächtigt, in der Nacht vom 2./3. September 

2017 zusammen mit B., C. und D. in Y./ZH zum Nachteil der E. AG, des 

Restaurants F. und der G. AG Einbruchdiebstähle begangen zu haben. Zu-

dem wird A. verdächtigt, am 3./4. September 2017 zusammen mit B. und D. 

in Z./TG zum Nachteil der Gemeinde Z./TG weitere Einbruchdiebstähle ver-

übt zu haben. 

 

 

B. Am 12. September 2017 zeigte C. B. und zwei unbekannte Personen bei der 

Kantonspolizei Zürich des Raubes an, begangen zu seinen Lasten am 

3. September 2017 in Y./ZH Die Strafanzeige wurde der Jugendanwaltschaft 

des Kantons Thurgau mitgeteilt (Verfahrensakten TG, Ordner 1, La-

sche S14). 

 

 

C. Am 28. August 2018 fanden in X./SH und am 30. August 2018 in W./SG zwei 

Raubüberfälle auf Tankstellenshops statt. A. wird verdächtigt, diese mit 

H. und I. begangen zu haben (Verfahrensakten SH, Ordner 1, Lasche 1). Da 

im Kanton Schaffhausen in Bezug auf den am 28. August 2018 in X./SH be-

gangenen bandenmässigen Raub erste Verfolgungshandlungen vorgenom-

men worden waren, übernahm die Staatsanwaltschaft Schaffhausen (nach-

folgend «StA SH») am 9. Oktober 2018 das im Kantons St. Gallen eröffnete 

Verfahren wegen des in W./SG am 30. August 2018 begangenen Raubes 

(act. 1.3). 

 

 

D. Nachdem die Abklärungen der StA Frauenfeld ergeben hatten, dass die 

StA SH gegen A. ein Verfahren wegen bandenmässigen Raubes führt, er-

suchte die StA Frauenfeld die StA SH am 16. Oktober 2018 um Übernahme 

des bei ihr hängigen Strafverfahrens gegen A. (act. 1.6). Die StA SH lehnte 

eine Übernahme des Verfahrens am 13. Januar 2019 ab und ersuchte zu-

gleich die StA Frauenfeld um Übernahme des bei ihr hängigen Verfahrens 

gegen A. (act. 1.11). 
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E. Am 12. Dezember 2018 ersuchte die StA SH die Staatsanwaltschaft Win-

terthur/Unterland (nachfolgend «StA Winterthur/Unterland») um Übernahme 

des bei ihr hängigen Verfahrens gegen A. (act. 1.7). Das Ersuchen lehnte 

die StA Winterthur/Unterland am 14. Dezember 2018 ab (act. 1.8). 

 

 

F. Die StA Frauenfeld lehnte das Übernahmeersuchen der StA SH vom 13. Ja-

nuar 2019 am 21. Januar 2019 ab und ersuchte die StA SH zugleich erneut 

um Verfahrensübernahme (act. 1.12). Infolge des Hinweises seitens der 

StA SH, dass der weitere Meinungsaustausch zwischen der Generalstaats-

anwaltschaft des Kantons Thurgau (nachfolgend «GStA TG») und dem Ers-

ten Staatsanwalt des Kantons Schaffhausen zu erfolgen habe, ersuchte die 

GStA TG am 31. Januar 2019 den Ersten Staatsanwalt des Kantons Schaff-

hausen um Übernahme des gegen A., H. und I. geführten Verfahrens 

(act. 1.15). Der Erste Staatsanwalt des Kantons Schaffhausen lehnte die 

Übernahme des Verfahrens am 21. März 2019 ab (act. 1.16). 

 

 

G. In der Folge gelangte die GStA TG mit Gesuch vom 1. April 2019 an die 

Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts. Sie beantragt, es seien die 

Behörden des Kantons Schaffhausen zur Verfolgung und Beurteilung von A., 

H. und I. bezüglich der ihnen vorgeworfenen Taten für berechtigt und ver-

pflichtet zu erklären (act. 1). Mit dem Gesuch reichte die GStA TG dem Ge-

richt unter anderem beschlagnahmte Gegenstände ein. Am 3. April 2019 

sandte das Gericht das mit dem Gesuch eingereichte Bargeld und den 

Schlagring an die GStA TG zurück (act. 3). 

 

 

H. Der Erste Staatsanwalt des Kantons Schaffhausen liess sich zum Gesuch 

der GStA TG mit Eingabe vom 11. April 2019 vernehmen, worin er dessen 

Abweisung beantragt (act. 4).  

 

Auf die Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit 

erforderlich, in den folgenden rechtlichen Erwägungen Bezug genommen.  
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Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung: 

 

1.  

1.1 Die Strafbehörden prüfen ihre Zuständigkeit von Amtes wegen und leiten ei-

nen Fall wenn nötig der zuständigen Stelle weiter (Art. 39 Abs. 1 StPO). Er-

scheinen mehrere Strafbehörden als örtlich zuständig, so informieren sich 

die beteiligten Staatsanwaltschaften unverzüglich über die wesentlichen Ele-

mente des Falles und bemühen sich um eine möglichst rasche Einigung 

(Art. 39 Abs. 2 StPO). Können sich die Strafverfolgungsbehörden verschie-

dener Kantone über den Gerichtsstand nicht einigen, so unterbreitet die 

Staatsanwaltschaft des Kantons, der zuerst mit der Sache befasst war, die 

Frage unverzüglich, in jedem Fall vor der Anklageerhebung, der Beschwer-

dekammer des Bundesstrafgerichts zum Entscheid (Art. 40 Abs. 2 StPO 

i.V.m. Art. 37 Abs. 1 StBOG). Hinsichtlich der Frist, innerhalb welcher die er-

suchende Behörde ihr Gesuch einzureichen hat, ist im Normalfall die Frist 

von zehn Tagen gemäss Art. 396 Abs. 1 StPO analog anzuwenden (vgl. 

hierzu u. a. TPF 2011 94 E. 2.2 S. 96). Die Behörden, welche berechtigt sind, 

ihren Kanton im Meinungsaustausch und im Verfahren vor der Beschwerde-

kammer zu vertreten, bestimmen sich nach dem jeweiligen kantonalen Recht 

(Art. 14 Abs. 4 StPO). 

 

1.2 Die Eintretensvoraussetzungen (durchgeführter Meinungsaustausch zwi-

schen den zuständigen Behörden der Kantone Thurgau und Schaffhausen, 

Frist und Form, vgl. Beschluss des Bundesstrafgerichts BG.2014.7 vom 

21. März 2014 E. 1) sind vorliegend erfüllt und geben zu keinen Bemerkun-

gen Anlass. Auf das Gesuch ist einzutreten. 

 

 

2.  

2.1 Ist eine Straftat von mehreren Mittäterinnen oder Mittätern verübt worden, so 

sind die Behörden des Ortes zuständig, an dem zuerst Verfolgungshandlun-

gen vorgenommen worden sind (Art. 33 Abs. 2 StPO). Hat eine beschuldigte 

Person mehrere Straftaten an verschiedenen Orten verübt, so sind für die 

Verfolgung und Beurteilung sämtlicher Taten die Behörden des Ortes zu-

ständig, an dem die mit der schwersten Strafe bedrohte Tat begangen wor-

den ist. Bei gleicher Strafdrohung sind die Behörden des Ortes zuständig, an 

dem zuerst Verfolgungshandlungen vorgenommen worden sind (Art. 34 

Abs. 1 StPO). Begehen mehrere Beschuldigte zusammen in verschiedenen 

Kantonen mehrere Delikte, so sind Art. 33 Abs. 2 und Art. 34 Abs. 1 StPO 

so miteinander zu kombinieren, dass in der Regel alle Mitwirkenden an dem 

Orte verfolgt werden, wo von einem Mittäter die mit der schwersten Strafe 
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bedrohte Tat verübt worden ist. Bei gleich schweren Strafdrohungen be-

stimmt sich der Gerichtsstand für alle Beteiligten nach dem Ort, wo zuerst 

Verfolgungshandlungen vorgenommen worden sind (vgl. u.a. Beschlüsse 

des Bundesstrafgerichts BG.2016.35 und BG.2017.4 vom 2. Mai 2017 

E. 3.1; BG.2016.29 vom 5. Dezember 2016 E. 2.1; jeweils m.w.H.). 

 

2.2 Bei der Beurteilung der Gerichtsstandsfrage muss von der aktuellen Ver-

dachtslage ausgegangen werden. Massgeblich ist nicht, was dem Beschul-

digten schlussendlich nachgewiesen werden kann, sondern der Tatbestand, 

der Gegenstand der Untersuchung bildet, es sei denn, dieser erweise sich 

von vornherein als haltlos oder sei sicher ausgeschlossen. Der Gerichts-

stand bestimmt sich also nicht nach dem, was der Täter begangen hat, son-

dern nach dem, was ihm vorgeworfen wird, das heisst, was aufgrund der 

Aktenlage überhaupt in Frage kommt (Beschlüsse des Bundesstrafgerichts 

BG.2016.28 vom 25. Oktober 2016 E. 2.2; BG.2016.6 vom 17. Mai 2016 

E. 2.2). Dabei stützt sich die Beschwerdekammer auf Fakten, nicht auf Hy-

pothesen (Beschlüsse des Bundesstrafgerichts BG.2015.47 vom 1. März 

2016, E. 2.3; BG.2015.38 vom 22. Oktober 2015 E. 2). Es gilt der Grundsatz 

in dubio pro duriore, wonach im Zweifelsfall auf den für den Beschuldigten 

ungünstigeren Sachverhalt abzustellen bzw. das schwerere Delikt anzuneh-

men ist (Beschlüsse des Bundesstrafgerichts BG.2016.28 vom 25. Okto-

ber 2016 E. 2.2; BG.2016.6 vom 17. Mai 2016 E. 2.2; BG.2016.10 vom 

10. Mai 2016 E. 2.3). 

 

 

3.  

3.1 Die mit der schwersten Strafe bedrohte Tat ist vorliegend der bandenmässig 

begangene Raub (Art. 140 Ziff. 3 StGB; Mindeststrafe von zwei Jahren Frei-

heitsstrafe). Zwischen den Parteien ist unbestritten, dass die am 28. und 

30. August 2018 in X./SH und W./SG stattgefunden Raubüberfälle banden-

mässig begangen wurden. Strittig ist, ob die Tat vom 3. September 2017 als 

erster bandenmässiger Raub zu gelten hat bzw. wo die ersten Verfolgungs-

handlungen stattfanden.  

 

3.2 Mittäter ist, wer bei der Entschliessung, Planung oder Ausführung eines De-

liktes vorsätzlich und in massgebender Weise mit anderen Tätern zusam-

menwirkt, so dass er als Hauptbeteiligter dasteht (BGE 118 IV 227 E. 5d/aa 

S. 230; 108 IV 88 E. I.2a S. 92), und der ausserdem über die tatsächliche 

Begehung der Tat nicht allein zu bestimmen hat, sondern dies zusammen 

mit anderen tut. Mittäterschaft setzt somit eine (Mit-)Tatherrschaft voraus 

(vgl. BGE 111 IV 51 E. 1b S. 53). Mittäterschaft ist dabei jede arbeitsteilige, 
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für den Erfolg wesentliche Mitwirkung im Ausführungsstadium (BGE 120 IV 

17 E. 2d S. 23; 118 IV 397 E. 2b S. 400). 

 

3.3 Nach der Rechtsprechung ist Bandenmässigkeit gegeben, wenn zwei oder 

mehrere Täter sich mit dem ausdrücklich oder konkludent geäusserten Wil-

len zusammenfinden, inskünftig zur Verübung mehrerer selbständiger, im 

Einzelnen möglicherweise noch unbestimmter Straftaten zusammenzuwir-

ken. Es macht hierbei keinen Unterschied, ob zwei oder mehrere Täter vor-

handen sind. Haben sich nur zwei Personen zur fortgesetzten Begehung von 

Straftaten zusammengefunden, so kann eine bandenmässige Tatbegehung 

nicht ausgeschlossen werden, wenn gewisse Mindestansätze einer Organi-

sation und die Intensität des Zusammenwirkens ein derartiges Ausmass er-

reichen, dass von einem bis zu einem gewissen Grade fest verbundenen 

und stabilen Team gesprochen werden kann (BGE 135 IV 158 E. 2 und E. 3). 

Ist demgegenüber schon die Zusammenarbeit derart locker, dass von An-

fang an nur ein sehr loser und damit völlig unbeständiger Zusammenhalt be-

steht, liegt keine Bande vor (BGE 124 IV 86 E. 2b).  

 

3.4  

3.4.1 Hinsichtlich des Vorfalles vom 3. September 2017 geht aus dem Rapport der 

Kantonspolizei Zürich vom 21. September 2017 hervor, dass der mutmass-

lich Geschädigte C. gegenüber der Polizei angab, von B. mittels eines Pfef-

fersprays bedroht und zur Herausgabe des Portemonnaies und weiterer 

Wertsachen aufgefordert worden zu sein. Währenddessen seien neben B. 

zwei weitere Personen [später als A. und D. identifiziert] gestanden und hät-

ten die Wertsachen entgegengenommen. C. habe gewusst, dass B. in seiner 

Hosentasche ein Butterflymesser gehabt habe. Als Tatort gab C. den Bahn-

hof J. in Y./ZH an. Weiter sagte C., dass die drei Täter zu dieser Zeit im 

Bahnhofshaus J. gewohnt hätten, wo er sich mit ihnen mehrmals getroffen 

habe (Verfahrensakten TG, Ordner 1, Lasche S14). 

3.4.2 Anlässlich der polizeilichen Einvernahme vom 12. September 2017 schil-

derte C. den Vorfall wie folgt: Er habe sich mit A., B. und D. bereits am Abend 

zuvor getroffen und habe sie am 3. September 2017, ca. um 18.00 Uhr, am 

Bahnhof J. in Y./ZH wieder getroffen. Die drei hätten C. gesagt, dass sie 

Hunger hätten, woraufhin er ihnen geantwortet habe, im Portemonnaie 

Fr. 20.-- dabei zu haben. Auf Verlangen von B. habe C. ihm das Geld ge-

zeigt. Weiter habe B. verlangt, das Geld anfassen zu dürfen, was ihm C. 

jedoch nicht erlaubt habe. Daraufhin habe B. den Pfefferspray gezogen, es 

vor das Gesicht von C. gehalten und die Herausgabe der Fr. 20.-- verlangt. 

C. habe B. das Portemonnaie gegeben und habe gedacht, B. werde es ihm 

wieder zurückgeben. Zudem habe B. seine vergoldete Halskette gewollt und 
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C. habe ihm diese gegeben (Verfahrensakten TG, Ordner 3, Einvernahme 

C. vom 12. September 2017).  

Am 26. März 2018 bestätigte C. gegenüber der StA Frauenfeld im Wesentli-

chen die am 12. September 2017 gemachten Aussagen und führte ergän-

zend aus, A. und D. hätten nichts gemacht und seien einfach dort gestanden. 

Während des Überfalls hätten sie sich ein zwei Schritte entfernt aufgehalten 

und hätten gar nicht reagiert. Nach dem Vorfall seien sie zu viert nach Z./TG 

gefahren und nur C. sei weiter nach Frauenfeld gefahren. Er sei mit ihnen 

nach Z./TG gefahren, weil er gedacht habe, dass er die Sachen irgendwie 

wieder abnehmen könne (Verfahrensakten TG, Ordner 3, Einvernahme C. 

vom 26. März 2018). 

 

3.4.3 Am 17. November 2017 gab A. zum Vorfall vom 3. September 2017 unter 

anderem an, dass B. ihm bereits vor dem Eintreffen von C. am Bahnhof J. 

gesagt habe, dass er C. «ausnehmen» wolle und A. habe versucht, es ihm 

auszureden. Anders als B. und C., gab A. an, der Vorfall habe sich in einem 

Bus in Richtung V./TG ereignet. B. habe seinen Pfefferspray hervorgenom-

men, entsichert und vor das Gesicht von C. gehalten und ihn aufgefordert 

sein Portemonnaie zu geben. C. habe es ihm ausgehändigt und dann seien 

sie ausgestiegen. C. habe Angst gehabt und sei im Bus sitzen geblieben. 

Weiter gab A. an, er habe versucht, B. von der Vollendung des Raubes ab-

zuhalten und ihm gesagt, er solle aufhören und dass er damit nichts zu tun 

haben wolle. A. bestätigte, dass B. sein Butterflymesser wie immer im Ho-

sensack mitgeführt habe (Verfahrensakten TG, Ordner 4, Lasche E, Einver-

nahme A. vom 17. November 2017).  

3.4.4 B. bestätigte anlässlich der Einvernahme vom 23. März 2018 die von C. in 

Bezug auf den Tatvorwurf vom 3. September 2017 gemachten Aussagen. 

Unter anderem bestätigte er, dass der Vorfall am Bahnhof J. und nicht in 

einem Bus stattgefunden habe. Hinsichtlich der anderen beiden Personen 

gab B. zunächst an, A. und D. seien zwar am Vorfall anwesend gewesen, 

hätten jedoch nichts gemacht. Nach Vorhalt der belastenden Aussage von 

A. vom 17. November 2017, gab B. indes an, A. habe ihn nicht davon abge-

halten, C. «auszunehmen». Vielmehr habe A. von den Fr. 20.-- gegessen 

und getrunken und habe somit davon profitiert. A. habe ihm sogar gesagt, er 

solle C. mit dem Butterflymesser «ausnehmen», welches er auf sich getra-

gen habe. A. und D. hätten auf C. psychischen Druck ausgeübt und gesagt, 

er solle ihnen das «Zeug» geben und er sei so eingeschüchtert worden. Wei-

ter gab B. an, zum Tatzeitpunkt unter massiven Einfluss von Dormikum ge-

standen und die Tat wegen Geldnot und Hunger begangen zu haben. Den 

Tatentschluss habe er zum Zeitpunkt gefasst, als C. gesagt habe, Fr. 20.--
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dabei zu haben (Verfahrensakten TG, Ordner 3, Lasche D, Einvernahme B. 

vom 23. März 2018).  

Konfrontiert mit der Aussage von B. gab C. anlässlich der Einvernahme vom 

26. März 2018 an, dass die von B. zu Protokoll gegebene Aussage, dass 

während der Bedrohung mit dem Pfefferspray A. und D. ihn aufgefordert hät-

ten, die Sachen an B. herausgeben, stimmen könnte. Es könne auch sein, 

dass A., B. und D. miteinander gesprochen hätten. Nicht ausschliessen 

könne er es, weil B. dies so gegenüber den Strafbehörden angegeben habe, 

aber genau könne er es nicht sagen (Verfahrensakten TG, Ordner 3, Einver-

nahme C. vom 26. März 2018). 

3.5  

3.5.1 Nach dem Gesagten ist festzuhalten, dass sich die Aussagen der beiden 

Beschuldigten A. und B. zum Raub vom 3. September 2017 widersprechen 

und die Rolle von A. aufgrund der bisherigen Ermittlungen nicht abschlies-

send festgestellt werden kann. Fest steht jedoch, dass der von B. begangene 

Raub zum Nachteil von C. im Beisein von A. und D. stattgefunden hat und 

sowohl B. als auch C. zu Protokoll gaben, dass A. und D. die Wertsachen 

herausverlangt hätten. Vor diesem Hintergrund ist nicht davon auszugehen, 

dass B. den Raub alleine begangen hat. 

3.5.2 Gestützt auf den Grundsatz in dubio pro duriore kann eine Beteiligung von 

A. am Raub vom 3. September 2017 nicht ausgeschlossen werden. Dies 

umso weniger, als A., B. und D. die Deliktsbeute unter einander aufgeteilt 

bzw. davon profitiert haben sollen. Zudem sollen sie am gleichen Abend bzw. 

in der Nacht vom 3./4. September 2017 gemeinsam Einbruchdiebstähle in 

Z./TG begangen haben, wo sie laut der Aussage von C. nach dem Vorfall 

vom 3. September 2017 nach der gemeinsamen Fahrt ausgestiegen sein 

sollen. Jedenfalls ist gestützt auf die vorliegenden Akten davon auszugehen, 

dass A. B. am Raub zum Nachteil von C. nicht hinderte, dies obschon A. und 

B. zu diesem Zeitpunkt seit über drei Jahren beste Kollegen gewesen sein 

sollen (Verfahrensakten TG, Ordner 3, Lasche D, Einvernahme B. vom 

23. März 2018, S. 12; Ordner 4, Lasche E, Einvernahme A. vom 28. Sep-

tember 2017) und A. damit keinen Grund gehabt hatte, B. von der Tatbege-

hung bzw. -vollendung zumindest verbal nicht zu hindern. Dass er dies getan 

haben soll, wie von A. anlässlich der Einvernahme vom 17. November 2017 

behauptet worden ist, findet in den vorliegenden Verfahrensakten keine 

Stütze und ist als eine Schutzbehauptung zu werten. Gestützt auf den 

Grundsatz in dubio pro duriore ist vom für A. ungünstigeren Sachverhalt aus-

zugehen, d.h. von dessen Beteiligung am Raub vom 3. September 2017. 
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3.5.3 Weiter ist zu bestimmen, ob A. sich am Delikt vom 3. September 2017 als 

Mittäter oder als Mitglied einer Bande beteiligt haben könnte. Hinweise auf 

eine bandenmässige Begehung lassen sich den vorliegenden Akten nicht 

entnehmen. Abgesehen vom Vorfall vom 3. September 2017 lassen sich den 

Verfahrensakten bis zu den Raubüberfällen im August 2018 keine weiteren 

von A. begangenen Raubhandlungen entnehmen. Ausserdem sind die 

Raubüberfälle im August 2018 in einer anderen Täterkonstellation erfolgt. 

Unter diesen Umständen ist ein Wille von A., B. und D. auf die gemeinsame 

Verübung einer Mehrzahl von Raubhandlungen zu verneinen. Vielmehr 

scheint der Raub vom 3. September 2017 eine einzelne Handlung zu sein, 

die gestützt auf einen spontanen Entschluss von B. und allenfalls A. und D. 

erfolgte, der auf Hunger und Geldnot zurückzuführen ist.  

3.6 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass aufgrund des Grundsatzes in dubio 

pro duriore zum gegenwärtigen Zeitpunkt und gestützt auf die vorliegenden 

Ermittlungsergebnisse eine Beteiligung von A. als Mittäter am Raub vom 

3. September 2017 in Y./ZH nicht ausgeschlossen werden kann. Da aber 

das im Kanton Schaffhausen geführte Verfahren wegen des qualifizierten 

Raubes die schwerste der zu beurteilenden Straftaten betrifft, sind die A., H. 

und I. zur Last gelegten Taten ebenfalls vom Gesuchsgegner zu verfolgen 

und zu beurteilen. 

 

 

4. Nach dem Gesagten sind die Strafverfolgungsbehörden des Kantons Schaff-

hausen berechtigt und verpflichtet zu erklären, die A., H. und I. zur Last ge-

legten Straftaten zu verfolgen und zu beurteilen.  

 

 

5. Es ist keine Gerichtsgebühr zu erheben (Art. 423 Abs. 1 StPO).  
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Demnach erkennt die Beschwerdekammer: 

 

1. Die Strafbehörden des Kantons Schaffhausen sind berechtigt und verpflichtet, 

die A., H. und I. zur Last gelegten Straftaten zu verfolgen und zu beurteilen.  

 

2. Es wird keine Gerichtsgebühr erhoben.  

 

 

Bellinzona, 13. Juni 2019 

 

Im Namen der Beschwerdekammer 

des Bundesstrafgerichts 

 

Der Vizepräsident: Die Gerichtsschreiberin:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zustellung an 

 

- Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Thurgau 

- Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen, Erster Staatsanwalt 

 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Entscheid ist kein ordentliches Rechtsmittel gegeben. 

 


